
Das Ziel, das das Er-
neuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) 
für 2023 anstrebt, 

ist hoch gesteckt: So soll die 
Photovoltaikleistung massiv 
ausgebaut werden und allein 
in diesem Jahr sollen sieben 
Gigawatt ans Netz gehen. Um  
dieses Ziel zu erreichen, müs-
sen  viele neue PV-Anlagen 
errichtet werden, sowohl auf 
Hausdächern als auch auf 
Freiflächen.  Bereits im Som-
mer des letzten Jahres wurde 
deswegen eine Neufassung 
des EEGs beschlossen, unter 
anderem um auch das Inter-
esse   der Bürgerinnen und 
Bürger an einer eigenen 
PV-Hausanlage mit zwischen 
rund drei und zwanzig Kilo-
watt Leistung 

zu fördern. Viele Änderun-
gen, die die Novelle mit sich 
brachte, sind jedoch erst zum 
Jahreswechsel in Kraft getre-
ten.

Maximale Erzeugung möglich
Bisher galt, dass nur 70 Pro-
zent der  PV-Nennleistung in 
das öffentliche Netz einge-
speist werden dürfen. Diese 
Regelung wurde für PV-An-
lagen mit höchstens 25 Kilo-
watt Leistung, die ab 1. Janu-
ar 2023 in Betrieb genommen 
wurden, abgeschafft. Für 
PV-Anlagen mit einer Leis-
tung von bis zu sieben Kilo-
watt galt dies bereits ab Ok-
tober 2022. Zu beachten ist 
allerdings, das Altanlagen mit 
zwischen sieben und 25 Kilo-

watt Leis-

tung weiterhin unter die 
70-Prozent-Regelung fallen. 

Vereinfachung und bessere 
Vergütung bei Einspeisung
Betreiber erhalten für Solar-
strom, den sie ins öffentliche 
Stromnetz einspeisen, eine 
Einspeisevergütung. Diese ist 
bei Volleinspeisung immer 
höher als bei Teileinspeisung, 
bei der ein Teil des erzeugten 
Stroms für den Eigenver-
brauch genutzt wird. Für 
PV-Anlagen, die  ab dem 30. 
Juli 2022 in Betrieb gegangen 
sind, wurden die Vergütungs-
sätze erhöht. 

Auch die Abrechnung 
beim Stromverkauf verein-
facht sich durch den Wegfall 
der EEG-Umlage: So kann der 
Erzeugungszähler bei einigen 
bestehenden PV-Anlagen ab 
sofort entfallen. Erzeugungs-
zähler, die vom Netzbetreiber 
angemietet wurden, können  
damit wohl ausgebaut wer-
den.

Förderung auch für 
PV-Anlagen im Garten
Übrigens: Seit die-
sem Jahr gibt es  die  
Fördervergütung 

für PV-Anlagen bis 
maximal 20 Kilowatt 
Leistung auch, wenn 
die Module nicht auf 
dem Hausdach, son-
dern stattdessen im 
Garten aufgebaut 
werden. Dafür muss 
jedoch nachgewiesen 

werden, dass sich das Haus-
dach nicht für eine Solar-In-
stallation eignet. Zudem gilt 
das Baurecht. Das bedeutet, 
dass für die Installation einer 
Anlage im Garten oder zum 
Beispiel auch auf dem  Car-
port eine Baugenehmigung 
der Gemeinde notwendig 
sein kann. 

Neues Jahressteuergesetz
2022: Umsatzsteuer entfällt
Eine der wichtgsten Neue-
rungen, die seit diesem Jahr 
gilt, brachte das bereits Ende 
des Jahres 2022 beschlossene 
Jahresteuergesetz und betrifft  
die Absenkung der Umsatz-
steuer für Photovoltaik auf 
null Prozent. Das bedeutet, 
dass für Erwerb und Liefe-
rung sowie für die Installati-
on einer PV-Anlage – ein-
schließlich eines Stromspei-
chers – der allgemeine Um-
satzsteuersatz in Höhe von 19 
Prozent entfällt. 

Wer eine PV-Anlage instal-
liert hat, konnte sich die Um-
satzsteuer als Vorsteuer vom 
Finanzamt bisher nur dann 
erstatten lassen, wenn er auf 
die Kleinunternehmerrege-
lung verzichtet. hat. Wurde 
diese Option genutzt, war 
man hieran jedoch mindes-
tens fünf Jahre lang gebun-
den. In dieser Zeit war es er-
forderlich – wie für jeden an-
deren Unternehmer auch – 
Umsatzsteuererklärungen 
abzugeben. Das schreckte 
viele Betreiber von PV-Anla-
gen ab. Die Neuregelung 
bringt damit auch eine deut-
liche bürokratische Erleichte-
rung mit sich.

Gültig ist sie für PV-Anla-
gen mit einer Bruttoleistung 
von höchstens 30 Kilowatt. 

Zudem muss die PV-Anlage 
auf oder in der Nähe von Pri-
vatwohnungen oder Wohnun-
gen installiert sein oder auf 
öffentlichen und anderen Ge-
bäuden, die für Tätigkeiten 
genutzt werden, die dem Ge-
meinwohl dienen.

Keine Einkommensteuer mehr
Einnahmen aus dem Betrieb 
von PV-Anlagen auf Einfami-
lienhäusern oder Gewer-
beimmobilien mit einer Leis-
tung von höchstens 30 Kilo-
wattstunden sind außerdem 
neu von der Einkommens-
steuer befreit – und das sogar 
rückwirkend ab 2022. Die Be-
freiung gilt auch bei PV-An-
lagen mit einer Größe von bis 
zu 15 Kilowattstunden pro 
Wohn- und Gewerbeeinheit 
auf Mehrfamilienhäusern und 
gemischt genutzten Gebäu-
den mit Wohn- und Gewerbe-
einheiten, die überwiegend 
zu Wohnzwecken genutzt 
werden.

Weil die Thematik mit den 
Anpassungen des Gesetzge-
bers zwar vielfach besser, 
aber eben nicht einfacher 
wird, rät Innungsobermeister 
Jürgen Taxis: „Die Kunden 
sollten sich bei einem Elekt-
ro-Fachbetrieb informieren. 
Dort gibt es Beratung und 
kompetente Umsetzung aus 
einer Hand.“

Zu Beginn des Jahres sind verschiedene Regeln im novellierten 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und im Jahressteuergesetz von 
2022 in Kraft getreten. Für private Haushalte wird Photovoltaik damit 
noch interessanter.
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